		Anl. 1 zum WV vom HIER DATUM EINTRAGEN
Leistungsverzeichnis zur Erarbeitung eines Maßnahmen-, Pflege- und Entwicklungsplans für den von der Bundeswehr genutzten Liegenschaftskomplex
Truppenübungsplatz (TrÜbPl) Munster

Der Maßnahmen-, Pflege- und Entwicklungsplan (MPE-Plan) ist ein Bewirtschaftungsplan für durch die Bundeswehr genutzte Liegenschaften, welcher die Anforderungen der Natura-2000-Managementplanung zum Zwecke der Abgabe an die Europäische Kommission erfüllt sowie ggf. die Belange weiterer Schutzgebiete berücksichtigt. Der Einsatz wenigstens vier qualifizierter Bearbeiter (mindestens Bachelor oder Diplom [FH] Landschaftspflege, Biologie, Geographie, Ökologie oder vergleichbar) auf Seiten des Auftragnehmers ist zur Erarbeitung des MPE-Plans Voraussetzung für eine Auftragserteilung. Die Leistungen sind unter umfassender Berücksichtigung der Bereichsvorschrift C1‑2034/0‑6006 „Erarbeitung von Maßnahmen-, Pflege- und Entwicklungsplänen für von der Bundeswehr genutzte Liegenschaften“ (Stand 03.01.2017, 2. Änderung) zu erbringen.

Die nachstehend genannten zu erbringenden Leistungen beziehen sich auf die Bearbeitung der Freigeländeflächen laut Grünkarte[footnoteRef:1] innerhalb des Bearbeitungsgebietes folgender Bundeswehr-Wirtschaftseinheit(en) (WE): [1:  Die zwischen den Bundeswehrdienststellen und dem jeweils örtlich zuständigen Bundesforstbetrieb (BFB) abgestimmte Grünkarte legt die Zuständigkeit bezüglich der Geländebetreuung fest. Dabei wird zwischen Waldfunktionsflächen (Zuständigkeit BFB) und Freigeländeflächen (Zuständigkeit Bundeswehr-Dienstleistungszentrum [BwDLZ]) unterschieden.] 


· WE 1044 DstLg Munster Emminger Weg
· WE 1045 TrÜbPl Munster/Süd – Lager ÜbTr Trauen
· WE 1046 TrÜbPl Munster/Nord
· WE 1047 TrÜbPl Munster/Süd
· WE 1053 Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien - ABC-Schutz (WIS)
· WE 1055 Örtzetal-Kaserne
· WE 1056 Panzertruppenschule Munster
· WE 1058 TrÜbPl Munster - MunLgr ÜbTr
· WE 1060 Freiherr-von-Boeselager-Kaserne
· WE 1068 TrÜbPl Munster/Süd - Außenfeuerstellungen
· WE 1070 Peter-Bamm-Kaserne.


Die Waldfunktionsflächen laut Grünkarte sind im Rahmen der Erarbeitung des MPE-Plans in diesem Auftrag nicht durch den Auftragnehmer mit Pflegemaßnahmen zu beplanen. Die Pflegemaßnahmen für die Waldfunktionsflächen sind bereits in Form von Geodaten (Feature-Class ‚MPE_Pflege_WFFl‘) durch den Bundesforstbetrieb (BFB) erstellt worden und werden dem AN zur Verfügung gestellt. Mithilfe dieser Planung sind die Waldfunktionsflächen in einem entsprechenden Textteil abzuhandeln und die zugehörigen Kartenwerke zu erstellen.  

Die zu bearbeitende Gesamtfläche beträgt ca. 17.090 Hektar.

	a) Bearbeitungsgebiet:
	

	Freigeländefläche (BAIUDBw/BwDLZ):
	5.691 ha

	Waldfunktionsfläche (BImA-BF):	

	11.399 ha

	b) davon mit FFH-Betroffenheit:
	

	Freigeländefläche (BAIUDBw/BwDLZ):
	2.107 ha

	Waldfunktionsfläche (BImA-BF):

	836 ha

	c) davon mit SPA-Betroffenheit:
	

	Freigeländefläche (BAIUDBw/BwDLZ): 
	4.373 ha

	Waldfunktionsfläche (BImA-BF):
	3.035 ha



Auf der Fläche innerhalb des Bearbeitungsgebietes befinden sich die folgenden Schutzgebiete:
	Schutzgebiets-kategorie
	Name 
	Gebietsnummer
	Fläche gesamt
	Fläche innerhalb des Bearbeitungs-gebietes

	FFH-Gebiet
	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd
	DE 3026-302
	2.932 ha
	2.911 ha

	FFH-Gebiet
	Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze
	DE 2626-331
	2.479 ha
	23 ha

	FFH-Gebiet
	Örtze mit Nebenbächen
	DE 3026-301
	1.772 ha
	142 ha

	SPA-Gebiet
	Truppenübungsplätze Munster Nord und Süd
	DE 3026-401
	7.583 ha
	7.544 ha

	LSG-Gebiet
	Südheide im Landkreis Celle
	NI LSG CE 00025
	39.428 ha
	149 ha

	LSG-Gebiet
	Wilde Berge und Umgebung
	NI LSG HK 00030
	246 ha
	72 ha

	LSG-Gebiet
	Ehrenfriedhof
	NI LSG HK 00031
	15 ha
	3 ha

	LSG-Gebiet
	Munster-Oerrel
	NI LSG HK 00036
	3.383 ha
	7 ha

	LSG-Gebiet
	Süsing
	NI LSG UE 00021
	8.527 ha
	4 ha

	NSG-Gebiet
	Tal der kleinen Örtze
	NI NSG LÜ 00207
	443 ha
	4 ha

	NSG-Gebiet
	Oberes Lopautal
	NI NSG LÜ 363
	79 ha
	45 ha

	Naturpark
	Lüneburger Heide
	k.A.
	107.792 ha
	14 ha

	Naturpark
	Südheide
	k.A.
	47.949 ha
	79 ha



Des Weiteren befinden sich auf den TrÜbPl Munster Nord und TrÜbPl Munster Süd ein Trinkwassergewinnungsgebiet Zone III B. Dieses befindet sich im nördlichen Bereich des TrÜbPl Munster Süd und ragt von Südwesten in den TrÜbPl Munster Nord bis ca. zur Hälfte des Platzes ein und ist im allgemeinen Teil zu bearbeiten.

Vor Beginn der Erarbeitung des MPE-Plans ist eine Auftaktbesprechung vor Ort durchzuführen. In dieser wird das Projekt mit allen Beteiligten erörtert. Der Abschluss der Punkte 1 bis 4 (nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführt) ist dem Auftraggeber jeweils schriftlich anzuzeigen. Der Abschluss der Punkte 2 bis 4 ist zudem jeweils mit angemessenem zeitlichem Vorlauf dem Auftraggeber grundsätzlich im Rahmen einer Arbeitsbesprechung vor Ort zu präsentieren. Mindestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Präsentationstermin sind die (Zwischen-)Ergebnisse (Texte, Tabellen und Karten in digitaler Form sowie Geodaten) bereitzustellen.

Die im Zuge der Auftragserledigung erzeugten Daten sind vollständig an den Auftraggeber zu übergeben und müssen folgende Vorgaben erfüllen:

· Alle Dateien müssen uneingeschränkt bearbeitbar sein (d. h. kein Schreibschutz o. ä.).
· Die textlichen Ausführungen sind im DOCX‑Format bereitzustellen. Als Standardschriftart ist Arial in Schriftgröße 11 zu verwenden.
· Das vom Auftraggeber vorgegebene und dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellte SDM-Datenmodell ist für die Bearbeitung und die Datenabgabe an den Auftraggeber zu nutzen. Die vorgegebene Datenstruktur ist beizubehalten. Es sind weder File‑Geodatabase(s) (FGDB) und Feature-Classes (FC) zu entfernen noch neue hinzuzufügen.
· Eine PDF-Datei von jeder Themenkarte ist als Anhang zum Textteil bereitzustellen. Dabei sind Karten für die Gesamtfläche des Bearbeitungsgebietes im Maßstab 1:25.000 anzufertigen, für Karten von Teilbereichen des Bearbeitungsgebietes ist jeweils ein sinnvoller Maßstab festzulegen.
· Als Ausdruck des abschließend mit dem Auftraggeber abgestimmten MPE-Plans einschließlich Anhang sind 5 Exemplare für den Auftraggeber / die hausverwaltende Dienststelle anzufertigen. Zwei weitere Exemplare sind zur Vorlage beim BAIUDBw GS II 4 / KompZ BauMgmt Hannover K 6 u. a. zum Zwecke der Abgabe an das für das Monitoring verantwortliche Bundesland Niedersachsen anzufertigen.

Gesondert zu betrachtende Flächen

Munitionsbelastete Flächen
Die Flächen mit dem Munitionsbelastungsgrad C (Betretungsverbot, vgl. Werkvertrag § 10b (2)) sind aus Gründen der Gefahr für Leib und Leben nicht in die Maßnahmenplanung miteinzubeziehen. Die Flächen werden pauschal mit einem militärischen Betretungsverbot überplant.

Flächen in Bewirtschaftung Dritter
Durch Dritte bewirtschaftete Flächen (z. B. landwirtschaftliche Nutzung) sind nicht in die Maßnahmenplanung miteinzubeziehen. Diese Flächen werden pauschal mit der Pflegemaßnahme „Bewirtschaftung durch Eigentümer“ überplant. Diese Flächen sind im MPE-Plan lediglich textlich abzuhandeln.



Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte planungsrelevante Unterlagen

· Dokumente
· Bereichsvorschrift C1-2034/0-6006 „Erarbeitung von Maßnahmen-, Pflege- und Entwicklungsplänen für von der Bundeswehr genutzte Liegenschaften“ mit Anlagen
· Für die Waldfunktionsflächen: Geschäftsanweisung „Naturschutz und Landschaftspflege“ der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in der aktuell gültigen Fassung
· Für die Waldfunktionsflächen: Geschäftsanweisung „Waldbau“ der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in der aktuell gültigen Fassung
· BKBu-Ergebnisbericht mit folgendem Inhalt
· Allgemeine Gebietsmerkmale
· Biotoptypen
· Besonders geschützte Biotope
· Biotopstrukturen und besondere Kleinstrukturen
· Gefährdete Pflanzen- und Tierarten
· Beeinträchtigungen
· Biotopbewertung
· Leitbild
· Ziele Biotoptypen
· Ziele Arten
· Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen FFH-Gebiete
· Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen_SPA_FFH-Arten
· Pflege- und Entwicklungsplanung

· Naturschutzfachlicher Grundlagenteil der FFH-Gebiete DE 3026-302 „Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd“, des FFH-Gebietes DE 2626-331 „Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze“ (Teilfläche), des FFH-Gebietes DE 3026-301 „Örtze mit Nebenbächen“ (Teilfläche) und des SPA-Gebietes DE 3026-401 „Truppenübungsplätze Munster Nord und Süd“ (Teilfläche), Stand Dezember 2016
In dem Naturschutzfachlichen Grundlagenteil sind folgende Informationen enthalten:
· Lage, Größe und Abgrenzung
· Entstehung und frühere Nutzung des Gebietes
· Naturraum, Geologie, Boden, Wasser, Klima
· Biotoptypen
· FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
· Sonstige wertgebende Arten (Flora)
· Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie
· Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
· Wertbestimmende Vogelarten
· Sonstige wertgebende Arten (Vogelarten)
· Beeinträchtigungen und Störungen der Lebensraumtypen durch die Nutzung
· Erhaltungs- und Entwicklungsziele
· Monitoring und Berichtswesen

· Standarddatenbögen (SDB):
· SDB für das FFH-Gebiet DE 3026-302
· SDB für das FFH-Gebiet DE 2626-331
· SDB für das FFH-Gebiet DE 3026-301
· SDB für das SPA-Gebiet DE 3026-401

· Karten

· Biotoptypen nach BKBu
· Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
· Arten
· Brutvogelmonitoring TrÜbPl Süd (2022)
· Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen
· Ziele und Maßnahmen SPA-/FFH-Arten
· Reduzierte Arbeitskarten mit den durchgeführten Pflegemaßnahmen des Geländebetreuungsdienstes (GBD), Stand September 2017 (wird nach Auftragsvergabe bereitgestellt)
· Grünkarte (wird nach Auftragsvergabe bereitgestellt)
· Übungsplatzkarte (wird nach Auftragsvergabe bereitgestellt)
· Flächen mit Munitionsbelastungsgrad C (wird nach Auftragsvergabe bereitgestellt)
· 
· Geodaten
· SDM-Datenmodell
· ArcGIS-Projektdatei ‚MPE_Natura2000_TrUebPl_Munster.mxd‘
· [bookmark: _Hlk169070911]FGDB ‚MPE_TrUebPl_Munster.gdb‘
· FC ‚MPE_Artenschutz_F‘
· FC ‚MPE_Artenschutz_L‘
· FC ‚MPE_Artenschutz_P‘
· FC ‚MPE_Biotoptyp‘
· FC ‚MPE_Grünkarte‘
· FC ‚MPE_Lebensraumtyp_Natura_2000‘
· FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘
· FC ‚MPE_Pflege_FGFl_L‘
· FC ‚MPE_Pflegeraum‘
· Python-Berechnungsskripte für die Symbolisierung der Pflegemaßnahmen
· FGDB ‚MunC_Flaechen.gdb‘
· FC Bearbeitungsgebiet
· FC MunC-Bereich
· Übungsplatzkarte (wird nach Auftragserteilung bereitgestellt)
· Luftbild (wird nach Auftragserteilung bereitgestellt)
· Geodaten des Naturschutzfachlichen Grundlagenteils
· FGDB truebpl_Munster_2013
· FC ,Artdaten‘
· FC ,Kartierdaten‘


Vorgaben für die Geodatenverarbeitung

· Die Geodaten des SDM-Datenmodells haben das Koordinatensystem WGS 1984 UTM 32 N (X-Wert = 6 Stellen). Diese Projektion ist für alle im Rahmen dieses Auftrags erstellten bzw. bearbeiteten sowie abzugebenden Geodaten zu verwenden. Zusätzlich sind die Geodaten auch im Koordinatensystem ETRS89, UTM Zone 32 N, 6-stellig, (EPSG 25832) (Mittelmeridian 9° östlicher Länge von Greenwich) abzugeben. Vom AG gestellte digitale Geodaten die nicht diese Vorgaben erfüllen, sind für die Durchführung des Auftrages durch den AN zu transformieren.
· Die Ergebnisse sind gemäß dieser Leistungsbeschreibung digital und kartographisch im ArcGIS 10.6.1 for Desktop aufzubereiten.
· Die Kartendokumentdateien sind als mxd-Dateien (für ArcGIS Map) zur Verfügung zu stellen.
· Es ist die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte FGDB zu verwenden. 
· Für die attributive Bearbeitung aller FC ist die Signieranweisung (Anlage 1.1) zu verwenden.
· Ausschließlich die FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘ und ‚MPE_Pflege_FGFl_L‘ sind für die Erarbeitung der Pflegemaßnahmen zu verwenden.
· Die Objekte sind attributiv im Rahmen der Zuordnung von Pflegemaßnahmen zu bearbeiten. Es sind zunächst die bisher vom BwDLZ Geländebetreuungsdienst (GBD) durchgeführten Pflegemaßnahmen aus der beigefügten entsprechenden Karte zu übernehmen und bei der weiteren Erarbeitung des MPE-Plans ggf. zu verändern.
· Nach erfolgter Überführung der Objekte und Sachdaten aus den Geodaten des Naturschutzfachlichen Grundlagenteils (s. Punkt 1.1) in die FC ‚MPE_Biotoptyp‘ sind die Objekte in die FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘ zu kopieren. Dabei sind alle Objekte, die nach erfolgter Überführung der Objekte und Sachdaten aus den Geodaten der Grünkarte (s. Punkt 1.1) in die FC ‚MPE_Grünkarte‘ von der Grenze der Zuständigkeit BwDLZ/BFB (weiß/grün) geschnitten werden, entlang dieser Grenze zu teilen. Die auf den Waldfunktionsflächen befindlichen Objekte sind danach zu verwerfen. Die Grenze der Zuständigkeit BwDLZ/BFB (weiß/grün) ist bindend und unveränderlich!
· Auf Freigeländeflächen laut Grünkarte, welche nicht von der Biotoptypenkartierung überdeckt sind, sind der/den FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘ neue Objekte auf der Grundlage des beigefügten Luftbildes hinzuzufügen.
· Die Geometrien der Objekte der FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘ sind anschließend nicht mehr zu verändern, es sei denn, dies ist aus fachlichen Gründen erforderlich (z. B. wenn eine Artenschutzmaßnahme nur auf einem Teilbereich eines Polygons geplant wird oder Teilflächen eines Biotoppolygons aus anderen Gründen unterschiedlich zu bewirtschaften sind).
· Die gesamte Freigeländefläche sowie die sog. „Flächen mit Klärungsbedarf (Offenland)“ laut Grünkarte muss von Objekten der FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘ überdeckt sein.
· Pflegemaßnahmen für nicht in der Biotoptypenkartierung erfasste linienartige Strukturen (z. B. Gräben, Grünstreifen entlang von Zäunen), deren Pflegemaßnahmen sich von jenen der sie umgebenden Flächen unterscheiden, sind in der/den FC ‚MPE_Pflege_FGFl_L‘ zu digitalisieren und zu erarbeiten.
· Für den Fall, dass für ein Objekt keine Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind, ist das Feld ‚MPE_Hauptmassnahme‘ mit dem Wert ‚-‘ bzw. ‚Keine Maßnahme‘ zu signieren. Für den Fall, dass für ein Objekt keine Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind, ist das Feld ‚MPE_Nebenmassnahme_Entw_1‘ mit dem Wert ‚-‘ bzw. ‚keine Entwicklungsmaßnahme‘ zu signieren.
· Objekte, die von der Grenze der Fläche mit Munitionsbelastungsgrad C geschnitten werden, sind entlang dieser Grenze zu teilen. Für Objekte, die sich auf Flächen mit dem Munitionsbelastungsgrad C befinden, ist das Feld ‚MPE_Hauptmassnahme‘ mit dem Wert ‚BTV 1502‘ bzw. ‚Betretungsverbot (militärisch)‘ zu signieren.
· Objekte, die von der Grenze der Flächen in Bewirtschaftung Dritter geschnitten werden, sind entlang dieser Grenze zu teilen. Für Objekte, die sich auf Flächen in Bewirtschaftung Dritter befinden, ist das Feld ‚MPE_Hauptmassnahme‘ mit dem Wert ‚EIG‘ bzw. ‚Bewirtschaftung durch Eigentümer‘ zu signieren.
· Die Topologieregeln ‚Keine Lücken‘ und ‚Keine Überlappungen‘ müssen erfüllt sein.
· Die beigefügten Python-Berechnungsskripte zur Feldberechnung der zur Symbolisierung der Pflegemaßnahmen erforderlichen Felder (s. Anlage 1.1) sind zwingend anzuwenden.
· Ausschließlich die FC ‚MPE_Pflegeraum‘ ist für die Erarbeitung bzw. Bearbeitung der Pflegeräume zu verwenden.
· Liegen die Pflegeräume nicht als Geodaten, sondern in Papierform oder als PDF-Datei vor, sind die Pflegeräume zu digitalisieren. 
· Die Geometrien der Objekte sind an die Polygongrenzen der Objekte der FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘ zu fangen. Hierbei sind die Pflegeräume in Abstimmung mit dem BwDLZ Munster GBD zu erstellen bzw. sinnvoll anzupassen.
· Die Topologieregeln ‚Keine Lücken‘, ‚Keine Überlappungen‘ und ‚Grenzen liegen auf den Grenzen von FC ‚MPE_Pflege_FGFl_F‘‘ müssen erfüllt sein.
· Diejenigen FC, welche in dieser Leistungsbeschreibung (LB) nicht zur Bearbeitung genannt sind, dienen als Arbeitsgrundlage und zur Information. Sie sind nicht zu verändern.

Grundleistungen für den Maßnahmen-, Pflege- und Entwicklungsplan
TrÜbPl Munster

1		Prüfen des Leistungsverzeichnisses und Ermitteln des Leistungsumfangs

· Sichten der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrelevanten Unterlagen. Besteht nicht die Möglichkeit der Bereitstellung von Karten durch den Auftraggeber, ist eine Abstimmung mit dem Geländebetreuungsdienst (GBD) vor Ort erforderlich. Dabei ist zu erörtern, wie die fehlenden Themen- und Arbeitskarten (z. B. spezielle Arterfassungen) sinnvoll bereitzustellen sind. Soweit Planungsgrundlagen fehlen, sind diese vom Auftragnehmer nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber zu beschaffen. Gegebenenfalls dadurch entstehende Kosten sind gesondert nachzuweisen. Sollten Unterlagen nicht verfügbar oder nicht kurzfristig zu beschaffen sein, ist der MPE-Plan unter Anwendung allgemeiner Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vervollständigen und der weitere Untersuchungsbedarf für den folgenden Monitoringbericht festzulegen.
· Anberaumen von Ortsterminen im Bearbeitungsgebiet.
· Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung aller vorliegenden Fachbeiträge und Ergebnisse der Auswertung vorhandener Unterlagen. Gegebenenfalls ist der Bedarf an weiteren Grundlagendaten zu formulieren. Dazu ist eine Abstimmung mit dem militärischen Nutzer und dem Auftraggeber durchzuführen.


 1.1	Anpassen der Datenstruktur und Objektgeometrien

· Überführen der Objekte und Sachdaten aus folgenden, nicht in der SDM‑Datenstruktur vorliegenden Geodaten 
· FGDB truebpl_Munster_2015
· FC ´Artdaten´
· FC ´Kartierdaten´

in die entsprechenden dafür vorgesehenen FC in der FGDB ‚MPE_TrUebPl_Munster.gdb‘:
· MPE_Artenschutz_F
· MPE_Artenschutz_P
· MPE_Biotoptyp
· MPE_Grünkarte
· MPE_Lebensraumtyp_Natura_2000
· MPE_Pflegeraum
Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten:
· Objekte der o. g. FC, die von den Grenzen des Bearbeitungsgebietes geschnitten werden, sind entlang dieser Grenzen zu teilen. 
· Flächen, die nicht von der Fläche des Bearbeitungsgebietes überdeckt sind, sind abzuschneiden und zu verwerfen.
· Für die attributive Bearbeitung der o. g. FC ist die Signieranweisung (Anlage 1.1) zu verwenden.
· Für den Fall, dass vom Auftraggeber Themenkarten nicht als Geodaten, sondern in Papierform oder als PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu digitalisieren. Dies muss in der jeweils entsprechenden FC erfolgen.



Abschluss von Punkt 1 – Prüfen des Leistungsverzeichnisses und Ermitteln des Leistungsumfangs bis:

Zwei Monate nach Auftragsannahme

2 	Auswerten der vorhandenen Unterlagen

· Darstellen, Beschreiben und Auswerten planungsrelevanter Sachverhalte aus den naturschutzfachlichen Grundlagen, insbesondere unter Berücksichtigung der militärischen Nutzungsvorgaben und -forderungen.
· Darstellen naturschutzfachlicher Vorgaben aus bereits existierenden Schutzgebietsverordnungen.
· Auswerten und Abstimmen der bisher durchgeführten Pflegemaßnahmen mit den Erfordernissen von militärischer Nutzung, den Pflege- und Artenschutzempfehlungen aus dem GLT und Formulierung von zukünftig durchzuführenden Pflegemaßnahmen. 
Pflegemaßnahmen, welche unverändert durchzuführen sind, verbleiben in der MPE-Erhaltungspflege. Hierzu zählen Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen. Veränderungen in der Pflege, die eine Aufwertung der Fläche / des Biotoptyps zum Ziel haben, werden in der MPE-Entwicklungspflege dargestellt.
· Bewerten der Daten aus der Bestandserhebung einschließlich vorhandener Beeinträchtigungen hinsichtlich ihrer Standort- und Lebensraumbedeutung. Ziel ist die Darstellung eines nach den (militärischen) Nutzungsvorgaben und den Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege abgestimmten Konzepts für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen.
· Beschreiben der Zielkonflikte mit bestehenden militärischen Nutzungen auf der Grundlage des Standardtextes aus dem Musterplan mit Natura-2000-Betroffenheit der Bereichsvorschrift C1‑2034/0-6006, Kapitel 2, Nrn.:
· 2.4. Militärische, ökologische und wirtschaftliche Aspekte
· 2.5. Beeinträchtigungen und Störungen
Diese Vorgaben aus der Bereichsvorschrift C1‑2034/0‑6006 sind mit dem Blick auf ggf. erforderliche Modifikationen hinsichtlich der Forderungen des Landes mit dem Auftraggeber abzustimmen.
· Im Naturschutzfachlichen Grundlagenteil (GLT) wurden die Zielkonflikte zwischen Naturschutz und militärischer Nutzung bereits dargestellt. Sofern sich die Zielkonflikte zwischen Naturschutz und militärischer Nutzung seitdem geändert haben, ist eine zusammenfassende Darstellung der Zielkonflikte zwischen Naturschutz und militärischer Nutzung in Text und Karte erforderlich.



Abschluss von Punkt 2 – Auswerten der vorhandenen Unterlagen bis:
Vier Monate nach Auftragsannahme

3 	Maßnahmenplanung gemäß Musterplan

· Verweis auf die Schutzziele sowie die aktuelle militärische Nutzung und Entwickeln eines Leitbildes nach der Maßgabe zum Substanzerhalt gemäß Musterplan mit Natura-2000-Betroffenheit in der Anlage der Bereichsvorschrift C1‑2034/0‑6006, Kapitel 2 Nr. 2.3.1 (Leitbild) für die gesamte Liegenschaft.
· Entwickeln von Leitbildern und Schutzzielen, die sich aus den Erfordernissen nach den Bestandserhebungen und Bewertungen gemäß Punkt 2 (Auswerten der vorhandenen Unterlagen) ergeben (vgl. Musterplan mit Natura-2000-Betroffenheit als Anlage der Bereichsvorschrift C1‑2034/0‑6006, Kapitel 2, Nrn. 2.3.2 und 2.3.3), insbesondere mit Bezug auf einzelne Arten und spezielle sowie wichtige Sonderhabitate (FFH-Anhang-Arten, Höhlen, Gewässer, Legsteinmauern, etc.).
· Herleitung von 2.3.2 Schutz- und Erhaltungszielen
· Herleitung von 2.3.3 Entwicklungszielen
· Einteilen von Pflegeräumen gemäß Musterplan mit Natura-2000-Betroffenheit aus der Bereichsvorschrift MPE (C1‑2034/0‑6006, Kapitel 3, Nr. 3.1.1 Festlegung von Pflegeräumen) nach den sachlichen und zweckdienlichen Vorgaben des militärischen Betriebs (z. B. Übungseinrichtungen wie Schießbahnen und Fahrschulstrecken oder andere wie Brandschutzabschnitte mit den dazugehörigen Sicherheitsbereichen) für den Fall, dass dies nicht durch die Bundeswehrdienststelle zuvor erfolgt ist. 
· Benennen von Pflegeeinheiten innerhalb der Pflegeräume gemäß Musterplanung (vgl. Bereichsvorschrift C1-2034/0-6006, Kapitel 3, Nr. 3.1.2). Entwickeln einer konkreten und flächendeckenden Planung der Pflegemaßnahmen der Vegetation (Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen) für die Pflegeeinheiten, welche der bestehenden und künftigen Nutzung nicht entgegenstehen. Dazu gehört die Karte zur Darstellung der Pflegemaßnahmen gemäß Anlage 4.2.1 (Farblegende) der Bereichsvorschrift C1-2034/0-6006. In der Karte sind die Flächen mit der dazugehörigen Pflegeeinheit zu beschriften.
· Kategorisieren der Maßnahmen gemäß Musterplan mit Natura-2000-Betroffenheit (vgl. Bereichsvorschrift C1-2034/0-6006, Kapitel 3, Nr. 3.1.3 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen) in
· regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen,
· unregelmäßig wiederkehrende Maßnahmen,
· einmalige Maßnahmen.
· Zu priorisierende Artenschutzmaßnahmen sind im MPE-Plan entsprechend ihrer Gewichtung als erste Nebenmaßnahme oder in begründeten Einzelfällen als Hauptmaßnahme anzugeben. Entwickeln einer konkreten Planung der Pflegemaßnahmen für geschützte Tier- und Pflanzenarten (Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen) innerhalb der Pflegeeinheiten, die der bestehenden und künftigen Nutzung nicht entgegenstehen. Dazu gehört die Karte zur Darstellung der Pflegemaßnahmen gemäß Anlage 4.2.1 (Farblegende) der Bereichsvorschrift C1‑2034/0-6006.
· Wiederherstellungsmaßnahmen im Sinne der FFH-Richtlinie, welche erforderlich sind, um für Lebensraumtypen nach Anhang I oder Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, deren Erhaltungszustand als ungünstig erfasst wurde, den günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen, sind im MPE-Plan als ‚Nebenmaßnahmen Entwicklung‘ zu planen (Definition von Entwicklungsmaßnahmen in der Bereichsvorschrift beachten). Diese Maßnahmen werden in der Karte ‚Entwicklungspflege‘ abgebildet.
· Kategorisieren der Maßnahmen gemäß Musterplan mit Natura-2000-Betroffenheit (vgl. Bereichsvorschrift C1-2034/0-6006, Kapitel 3, Nr. 3.1.3 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen) in
· regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen,
· unregelmäßig wiederkehrende Maßnahmen,
· einmalige Maßnahmen. 
· Beschreiben des zu erwartenden Zustandes von Arten und Lebensräumen gemäß geplanter Pflegemaßnahmen sowie Erstellen einer entsprechenden kartografischen Darstellung.
· Feststellen der für den nächsten Berichtszeitraum relevanten Untersuchungsinhalte. Vergleich, Bestand und Prognose (Hinweise auf eine Weiterentwicklung, konkrete Festlegung von Monitoring-Flächen, Benennung zusätzlicher Untersuchungen bei vorliegenden Hinweisen auf Vorkommen geschützter Arten und Biotope) für die Ausarbeitung im nächsten Berichtszeitraum.
· Erarbeiten von Vorschlägen für potenzielle Entwicklungsmaßnahmen, ohne dadurch die militärische Nutzung einzuschränken:
· Förderung bestimmter Tier- und Pflanzenarten
· Förderung bestimmter Biotop- und Lebensraumtypen
· Änderung von Schutzzweck und -zielen
· Änderung von Grenzen der Schutzgebiete
· Vernässung von Moorstandorten und Erhöhung von Stauzielen aus Brandschutz- und aus naturschutzfachlichen Gründen mit Betrachtung der Auswirkungen auf Arten und Biotope.
Dazu gehört ggf. die Darstellung der potenziellen Entwicklungsmaßnahmen in einer gesonderten Themenkarte ‚Potenzielle Entwicklungsmaßnahmen‘. Sofern diese Maßnahmen in Anlage 4.2.1 der Bereichsvorschrift enthalten sind, ist die Farblegende anzuwenden. Ziel ist das Aufzeigen von Flächen mit Änderungs- oder Entwicklungspotenzial aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes. 
· Entsprechend Musterplan mit Natura-2000-Betroffenheit (vgl. Bereichsvorschrift C1-2034/0-6006, Kapitel 3, Nr. 3.3 Fortschreibung und Aktualisierung) sind Hinweise zu erarbeiten für z. B. weitere wissenschaftliche Untersuchungen (Monitoring), Folgeplanungen und Maßnahmen sowie flächenbezogene Eingrenzung von Schwerpunkten (FFH-relevante Gebiete, LRT und Arten), die unter Angabe der zu verwendenden Methodik im Vorfeld des nächsten Monitoring-Berichts zu bearbeiten sind.
· Abstimmen der vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber.



Abschluss von Punkt 3 – Maßnahmenplanung gemäß Musterplan bis:

Sieben Monate nach Auftragsannahme

4	Endabgestimmter MPE-Plan

· Darstellen des MPE-Plans in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte.


4.1	Integration der Geodaten für die Waldfunktionsflächen und Erstellung gemeinsamer Karten

· Nach Bereitstellung der auf Konsistenz geprüften FC ‚MPE_Pflege_WFFl‘, welche die durch BImA-Bundesforst erarbeiteten Pflegemaßnahmen für die Waldfunktionsflächen laut Grünkarte enthält/enthalten, ist/sind diese in die im Abschnitt ‚Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte planungsrelevante Unterlagen‘ genannte(n) FGDB unverändert zu integrieren.
· Es sind jeweils ein Kartenwerk der Erhaltungspflege und der Entwicklungspflege, welche die Pflegemaßnahmen in den Waldfunktionsflächen und den Freigeländeflächen zusammen darstellen, zu erstellen. Ggf. sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber spezielle gemeinsame Themenkarten zu erstellen.



Abschluss von Punkt 4 – Endabgestimmter MPE-Plan bis:
12 Monate nach Auftragsannahme
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